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264 —
Betreffs Auswahl der Truppenteile reicht er
Allerhöchsten Orts Vorschläge ein.

Die weitern Bestimmungen haben für uns kein
Interesse.

Deutschland. Manöver - Fuhrwesen. Einen
charakteristischen Beweis für die Pflege eines einfachen,
soldatischen Sinnes im Offizierkorps und die
Hintanhaltung aller mit den Vorschriften nicht im Einklang
stehenden Bequemlichkeiten hat der Kaiser durch Erlass

von Bestimmungen für das Manöver-Fuhrweseu gegeben,
welche auf den Erfahrungen der Kaisermanöver der
letzten Jahre aufgebaut sind. Die Grundzüge dieser

Bestimmungen sind: Beschränkung der Zahl der
mitzufahrenden Fahrzeuge und ihrer Gewichtsgrenzen auf die

Bestimmungen des Naturalleistungs-Gesetzes beziehungsweise

die einschlägigen Festsetzungen, Verbot des Mit-
führens von Privatzelten, Einschränkung des Offizierge-
päckes auf das für das Feldverhältnis vorgeschriebene
Mass. Ausser einem Koffer ist jedem Offizier nur die
Mitnahme noch eines leichten Behälters (Mantelsackes)

gestattet. Die für Paraden mitzuführenden Bekleidungsund

Ausrüstungsstücke der Offiziere sind mit den Paradesachen

der Truppen zu versenden. An Bureaubedürfnissen

ist nur das Unentbehrlichste, für Feldwebel nur
das für den Krieg zugestandene Gewicht, für Einjährig-
Freiwillige grundsätzlich nichts mitzufahren.
Bequemlichkeiten wie Feldbetten, Schlafsäcke u. s. w. sind
unstatthaft. Das Mitführen von Getränken muss auf
das Äusserste beschränkt werden. Die Bestimmungen
schliessen mit dem Satze: „Ich verpflichte die höheren
Führer zu genauer und häufiger Überwachung des

Fuhrwesens und erwarte ihre volle Strenge bei Durchführung
dieser Meiner Ordre." (M. N. N.)

Österreich. Die Vielweiberei im Heere.
Nachdem die österreichische Regierung bosnische
Regimenter gebildet und in diese auch zahlreiche Mohammedaner

eingestellt hat, musste sie auch mit der Mögliofikeit
rechnen, dass bei der Versorgung Hinterbliebener mehrere

Frauen auftauchen würden, die alle auf Versorgung
Anspruch erheben könnten. Dem ist nun in dem
Gesetz über die Versorgung der Witwen und Waisen auch

Rechnung getragen und es heisst z. B. im § 44 : „Im
Falle, als nach einem verstorbenen Unteroffizier, Gefreiten

oder Soldaten mohammedanischer Religion mehrere

anspruchsberechtigte Witwen zurückgeblieben sind, wird
die für eine Witwe gebührende Pension gleichmässig
unter alle jeweilig vorhandenen pensionsbereehtigten
Witwen verteilt. Witwen, deren Gatten vor dem Feinde

gefallen sind, erhalten einen Zuschuss von 50 Proz. zur
normalmässigen Pension. Sind mehrere anspruchsberechtigte

Witwen eines Gefallenen vorhanden, dann wird
dieser Zuschuss unter diese gleichmässig verteilt."
Bezüglich der Waisenversorgung bestimmt der§ 57 : „Hinter-
läs8t ein dem mohammedanischen Glauben angehörender
Unteroffizier, Gefreiter oder Soldat eigene Kinder mehrerer

rechtmässig angetrauter Frauen, so ist inbetreff
der Beurteilung, ob die Kinder Anspruch auf einen

Erziehungsbeitrag oder Zuschuss haben, jede Witwe, bezw.

die Kinder jeder einzelnen Frau als eine Familie für
sich zu betrachten." Praktisch werden diese

Bestimmungen kaum zur Anwendung kommen, da die
Vielweiberei thatsächlich unter den Mohammedanern nur in
den obersten Klassen besteht und die zur Einziehung
gelangenden Jungen meist nicht mehrfach, sondern gar
nicht verheiratet sein werden. (B.)

Griechenland. Die politischen Offiziere. In
der griechischen Kammer wurde der vom Kriegsminister
eingebrachte Gesetzentwurf betreffend die Ausschliessung

der Offiziere von der Kammer bis zum Grade des

Oberstlieutenants in erster Linie angenommen. Danach können

jüngere Offiziere nur dann noch Abgeordnete werden, wenn
sie ihr Anciennetäts- und Avancementsrecht preisgeben.
Natürlich erhob sich lebhafter Widerspruch von Seiten der
niederen Offiziere, die jetzt einen Sitz in der Kammer
einnehmen. Denn eine Ausnahmebestimmung ist für sie

nicht getroffeu, so dass sie ihr Mandat niederlegen
müssen. Dagegen erklärte der Ministerpräsident, dass

von Disziplin keine Rede sein könne, so lange 400 bis
500 Offiziere sich zu den Kammerwahlen aufstellen
dürften, welche Ausführungen Eindruck machten. Nur
Delyannis entzog sich mit seinem Anhang den Verhandlungen.

Aber er wird nicht imstande sein, die definitive

Annahme des Gesetzes zu verhindern.
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Zu verkaufen:
2 Ohaiseti-IPferd.e,

braun, Glieder rein, 7 und Sjährig, 157 und 158 ctm. hoch
gehen ein- und zweispännig flott, sind vertraut und auch
im leichten Zug zu gebrauchen.

Eines davon ist ein ausgezeichnetes Reitpferd (prä-
mirtes Offizierspferd).

Die Pferde werden auch einzeln abgegeben.
Offerten unter Chiffre G. H. 20 an die Expedition d. Bl.

Hierzu als Beilage : Übersichtskarte zu den Herbstübungen des I. Armeekorps 1899.
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